
 
 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennut-
zungsplan, Umweltbericht z Flächennutzungsplan III 

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal 

Landschaftsplan und Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan 

 

Freiburg, den 04.11.2022 

Fassung zur Offenlage 

 
 
  



 
 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennut-
zungsplan, Umweltbericht z Flächennutzungsplan IV 

 

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umwelt-

bericht zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht z Flächennutzungsplan, Fassung 

zur Offenlage 

 

 

Projektleitung und -bearbeitung: 

Eric Lippe, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung 

Alexandra Nothstein, M.Sc. Umweltwissenschaften 

 

 

faktorgruen 

79100 Freiburg 

Merzhauser Straße 110 

Tel. 07 61 / 70 76 47 0 

Fax 07 61 / 70 76 47 50 

freiburg@faktorgruen.de 

 

 

79100 Freiburg 

78628 Rottweil 

69115 Heidelberg 

70565 Stuttgart 

www.faktorgruen.de 

 

 

Landschaftsarchitekten bdla 

Beratende Ingenieure 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Pfaff, Schütze, Schedlbauer, Moosmann, Rötzer, Glaser 

 

 
 
 

 



   
  

 
 LP098_Text_zurOffenlage_221104 

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht z Flächennut-
zungsplan III 
Stand: 04.11.2022 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ................................................................................................................. 1 

1.1 Aufgabenstellung und methodische Vorgehensweise ............................................... 1 

1.2 Ziele des Umweltschutzes und gesetzliche Grundlagen ............................................ 4 

2. IST-Zustand .............................................................................................................. 7 

2.1 Charakterisierung der Landschaft und Unterteilung in Teilräume .............................. 7 

2.2 Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt ...................................................................... 10 

2.2.1 Bestandsdarstellung und Beurteilungen der Leistungsfähigkeit und 
Belastungen .............................................................................................. 10 

2.2.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 17 

2.2.3 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 22 

2.3 Boden und Fläche ................................................................................................... 23 

2.3.1 Bestandsdarstellung Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Belastungen 23 

2.3.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 24 

2.3.3 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 25 

2.4 Wasser .................................................................................................................... 26 

2.4.1 Bestandsdarstellung Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Belastungen 26 

2.4.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 27 

2.4.3 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 30 

2.5 Klima / Luft .............................................................................................................. 30 

2.5.1 Bestandsdarstellung Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Belastungen 30 

2.5.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 31 

2.5.3 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 33 

2.6 Landschaft/ Landschaftsbild und Kultur-/ Sachgüter ................................................ 33 

2.6.1 Bestandsdarstellung Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Belastungen 33 

2.6.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 35 

2.6.3 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 38 

2.7 Mensch / Wohlbefinden und Erholung ..................................................................... 38 

2.7.1 Bestandsdarstellung Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Belastungen 38 

2.7.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 40 

2.7.3 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 40 

2.8 Kultur- und Sachgüter ............................................................................................. 41 

2.8.1 Schutzausweisungen und Fachplanungen ................................................ 41 

2.8.2 Entwicklungstendenzen ............................................................................. 41 

2.9 Erneuerbare Energien ............................................................................................. 41 

2.9.1 Bestandsdarstellung Beurteilung der Leistungsfähigkeit und Belastungen 41 

2.9.2 Schutzausweisungen Fachplanungen Entwicklungstendenzen ................. 41 

3. Zielkonzept ............................................................................................................. 42 

3.1 Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt ....................................................................... 43 

3.1.1 Zielkonzept Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt ...................................... 43 

3.1.2 Biotopverbund-Konzept ............................................................................. 46 

3.2 Boden / Fläche ........................................................................................................ 53 

3.3 Wasser .................................................................................................................... 55 



 
 
 
 
 
 
  

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht z Flächennut-
zungsplan IV 
Stand: 04.11.2022 

3.4 Luft / Klima .............................................................................................................. 56 

3.5 Landschaft / Landschaftsbild und historische Zeugnisse ......................................... 57 

3.6 Mensch / Wohlbefinden Gesundheit und Erholung .................................................. 60 

4. Leitbild .................................................................................................................... 60 

4.1 Staufener Bucht (SB) .............................................................................................. 63 

4.2 Staufener Vorbergzone (SV) ................................................................................... 65 

4.3 Unteres Münstertal (UM) ......................................................................................... 66 

4.4 Oberes Münstertal (OM) .......................................................................................... 68 

4.5 Offenland der Hochlagen (OH) ................................................................................ 69 

4.6 Bewaldete Berglagen (WB) ..................................................................................... 70 

5. Handlungsprogramm / Maßnahmen ..................................................................... 71 

5.1 Naturhaushalt .......................................................................................................... 72 

5.1.1 Boden ........................................................................................................ 72 

5.1.2 Wasser ...................................................................................................... 74 

5.1.3 Klima und Luft ........................................................................................... 76 

5.1.4 Tiere und Pflanzen .................................................................................... 77 

5.1.5 Biotope ...................................................................................................... 81 

5.1.6 Klimawandel / Klimaanpassung ................................................................. 83 

5.2 Freiraumstruktur ...................................................................................................... 85 

5.3 Natur- und Landschaftsschutz ................................................................................. 86 

5.4 Lokaler Biotopverbund ............................................................................................ 86 

5.5 Hinweise zur Umsetzung von Maßnahmen ............................................................. 89 

6. Umweltbericht zum FNP ........................................................................................ 90 

6.1 Raumwiderstand ..................................................................................................... 90 

6.2 Steckbriefe zu den Siedlungsentwicklungsflächen .................................................. 91 

7. Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (überschlägig) ............................................... 95 

8. Strategische Umweltprüfung zum Landschaftsplan .......................................... 96 

8.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Landschaftsplans .......... 97 

8.2 Ziele des Umweltschutzes ....................................................................................... 98 

8.3 Merkmale der Umwelt und des derzeitigen Umweltzustandes, voraussichtliche 
Entwicklung bei Nicht-Durchführung des Landschaftsplans .................................. 100 

8.4 Bedeutsame Umweltprobleme (Vorbelastungen), insbesondere Probleme die sich 
auf ökologisch bedeutsame Gebiete nach Nr. 2.6 Anlage 6 UVPG beziehen ........ 103 

8.5 Kurzdarstellung zur Auswahl der in die Prüfung einbezogenen Alternativen ......... 104 

8.6 Beschreibung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen .................... 104 

8.7 Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich 
nachteiliger Umweltauswirkungen ......................................................................... 106 

8.8 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben, technische Lücken, 
fehlende Kenntnisse .............................................................................................. 106 

8.9 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung ............................... 107 



 
 
 
 
 
 
  

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht z Flächennut-
zungsplan V 
Stand: 04.11.2022 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Übersicht über das Plangebiet ........................................................................................ 1 

Abb. 2: Gliederung Landschaftsplan mit Umweltbericht ............................................................... 3 

Abb. 3: Wertungsstufen bei der Beurteilung des Ist-Zustands ..................................................... 4 

Abb. 4: Gliederung des Plangebietes in Teilräume ...................................................................... 7 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Geschützte Biotope (Stand: 06.07.2022) .................................................................. 11 

Tabelle 2: Lebensraumtypen der Natura 2000-Schutzgebiete ................................................... 11 

Tabelle 3: Arten der Natura 2000-Schutzgebiete ....................................................................... 12 

Tabelle 4: Typisierung der Grünlandbestände im Plangebiet ..................................................... 14 

Tabelle 5: Übersicht über die im ZAK zugeordneten Tierarten .................................................. 14 

Tabelle 6: Beeinträchtigungen und Belastungsrisiken für wertvolle Biotope .............................. 16 

Tabelle 7: Mittlere Luftschadstoffbelastung ............................................................................... 31 

 

Anhang  

¶ Überschlägige Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung für Staufen und Münstertal  

¶ Literaturverzeichnis 

 

 

Anlagen 

¶ Umweltbericht zum Flächennutzungsplan  - Screening / Umweltprüfung der Entwicklungsflä-
chen 

¶ Karten 

ī Karte 2.1: Teilräume 
ī Karte 2.2: Tiere Pflanzen  

biologische Vielfalt 
ī Karte 2.3: Boden  
ī Karte 2.4: Wasser 
ī Karte 2.5: Klima Luft 
ī Karte 2.6: Landschaft  
ī Karte 2.7: Mensch  
ī Karte 2.8: Erneuerbare Energien 
ī Karte 2.9: Übersicht Fachplan Bio-

topverbund 
ī Karte 2.10: Maßnahmenkarte 

ī Karte Raumwiderstand Münstertal  
ī Karte Raumwiderstand Staufen Kernort 
ī Karte Raumwiderstand Grunern Wettelbrunn 

 



 
  

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht z Flächennut-
zungsplan 1 
Stand: 04.11.2022 

1. Einleitung 
1.1 Aufgabenstellung und methodische Vorgehensweise 

Anlass Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Staufen ï Münstertal hat in 
seiner Sitzung vom 30.04.2018 beschlossen, den gültigen Flächen-
nutzungsplan (FNP) von 1999 fortzuschreiben. Für beide Gemeinden 
des Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Staufen-Münstertal liegt 
jeweils ein Landschaftsplan aus dem Jahr 1996 (Staufen) bzw. 1997 
(Münstertal) vor. Der GVV hat am 30.04.2018 den Beschluss gefasst, 
parallel zur FNP-Fortschreibung einen gemeinsamen Landschafts-
plan (als Fortschreibung der beiden Landschaftspläne) aufzustellen.  

 Gemäß § 9 Abs. 4 BNatSchG ist die Landschaftsplanung ï und damit 
der Landschaftsplan ï insbesondere dann fortzuschreiben, sobald 
und soweit wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im 
Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Die 
Fortschreibung kann als sachlicher oder räumlicher Teilplan erfolgen, 
sofern die Umstände, die die Fortschreibung begründen, sachlich 
oder räumlich begrenzt sind.  

Die Fortschreibung bzw. die Aufstellung eines gemeinsamen Land-
schaftsplans für den GVV Staufen - Münstertal erscheint geboten,  

¶ weil mit der FNP-Fortschreibung wesentliche Veränderungen von 
Natur und Landschaft im Planungsraum vorbereitet werden 

 
Abb. 1: Übersicht über das Plangebiet 

 ¶ weil in dem Landschaftsplan-Gültigkeitszeitraum von 20 Jahren 
sich eine dynamische Entwicklung in Teilen der Raumschaft voll-
zogen hat und sich die umweltrechtlichen und -fachlichen Anforde-
rungen geändert haben. 
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Räumlicher  
Bearbeitungsschwerpunkt  

Das Plangebiet erstreckt sich über die Naturräume Hochschwarzwald 
und Markgräfler Hügelland.  

Die Waldgebiete liegen ganz überwiegend in den Hang- und Hochla-
gen. Sie zeichnen sich durch Nutzungskontinuität und geringes Kon-
fliktpotenzial aus. Umwelt- und naturschutzfachliche Zielsetzungen 
werden regelmäßig ï zumindest für Staats- und Kommunalwald ï von 
der Forstverwaltung berücksichtigt.  

Die waldfreien Tallagen des Münstertals und Flächen im Markgräfler 
Hügelland unterliegen dagegen einer deutlich intensiveren und vielfäl-
tigeren Nutzung. Insbesondere die Siedlungsentwicklung, der Ver-
kehr und die Veränderung in der Landbewirtschaftung führen im 
Plangebiet zu einem Prozess der dynamischen Veränderungen der 
Landschaft. 

Deshalb wird bei der Bearbeitung des Landschaftsplans der Schwer-
punkt bei den Offenlandflächen und den Siedlungsflächen bzw. Sied-
lungsrändern gesetzt. Die Waldflächen werden insbesondere im 
Maßnahmenteil weniger detailliert behandelt. Der Fokus liegt hier v.a. 
auf den besonderen Herausforderungen des Waldes hinsichtlich des 
Klimawandels.     

Aufgabenstellung / 
Planungsinhalte 

Der Landschaftsplan dient der Umsetzung der Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsor-
ge auf kommunaler Ebene. Er soll gemäß § 11 BNatSchG für die 
örtliche Ebene konkretisierte Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege darstellen. Dabei sind 
die Darstellungen der Landschaftsrahmenpläne und die Ziele der 
Raumordnung (hier: Regionalplan RVSO, 2019) zu beachten. 

Soweit dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene konkretisier-
ten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist soll der 
Landschaftsplan nach § 9 Absatz 3 die nachfolgend genannten An-
gaben enthalten über: 

1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und 
Landschaft, 

2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, 

3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands 
von Natur und Landschaft nach Maßgabe dieser Ziele einschließ-
lich der sich daraus ergebenden Konflikte, 

4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkreti-
sierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-
besondere 

a)  Verminderung/ -meidung, Beseitigung von Beeinträchtigungen 

b)  Schutz von Landschaftsteilen, Biotopen, Arten 

c)  Flächen, die zur Kompensation von Eingriffen geeignet sind 

d) Biotopverbund und Natura 2000 

e) Schutz / Regeneration von Böden, Gewässern, Luft und Klima 

f)  Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft 

g)  Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich 
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Methodische 
Vorgehensweise 
 
Landschaftsplan 

Um Inhalt, Umfang und me-
thodische Vorgehensweise 
bei der Erstellung des Land-
schaftsplans zu klären wurde 
vom GVV ein Scopingpapier 
erstellt und den Trägern öf-
fentlicher Belange (TÖB) zu-
geleitet. Die Anregungen der 
TÖB wurden ï in der Corona-
zeit April 2020 ï schriftlich 
vorgelegt, ein Scopingtermin 
fand nicht statt. Die Anregun-
gen beinhalteten Ergänzun-
gen. Ein Grundsätzlicher Wi-
derspruch zu Inhalt und Vor-
gehensweise wurde nicht ge-
äußert.  

 

Umweltbericht zum FNP 
 
 
 
 
Abb. 2: Gliederung Land-
schaftsplan mit Umweltbericht 

Zeitgleich mit der Fortschrei-
bung des Landschaftsplans 
erfolgt die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans. Gemäß 
§ 2 (4) Baugesetzbuch sind die 
Umweltauswirkungen der Pla-
nungsinhalte des Flächennut-
zungsplans auf ihre Umwelt-
verträglichkeit hin zu überprü-
fen 

 und in einem Umweltbericht darzustellen. Der Landschaftsplan und 
der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan weisen eine weite 
Überdeckung der nach gesetzlichen Vorgaben zu behandelnden 
Umweltgüter auf. Der Landschaftsplan soll die Naturgüter (Boden, 
Wasser, Klima/ Luft, Tiere/ Pflanzen) sowie das Landschaftsbild (Viel-
falt, Eigenart und Schönheit) und den Erholungswert von Natur und 
Landschaft in ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit dauerhaft si-
chern.  

Der Umweltbericht zum FNP umfasst gemäß Baugesetzbuch diesel-
ben Schutzgüter wie der Landschaftsplan und darüber hinaus die 
Schutzgüter, Menschen/ Gesundheit, Fläche, Sach- und Kulturgüter, 
Emissionsvermeidung, Nutzung erneuerbarer Energien, sowie die 
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern und 
Auswirkungen schwerer Unfälle. 

 Durch die Erstellung eines Landschaftsplans mit integriertem Um-
weltbericht zum FNP können Redundanzen vermieden werden, ins-
besondere bei der Analyse des Ist-Zustands.  

Originärer Inhalt des Umweltberichts zum FNP ist die Beschreibung 
von Auswirkungen der durch die FNP-Fortschreibung ermöglichten 
Nutzungsänderungen insbesondere in Form der Siedlungsentwick-
lung. Dazu wird für jede Fläche, für die im Rahmen des FNP eine 
Nutzungsänderung ermöglicht werden soll, ein Steckbrief erstellt. 

Da zu Beginn der FNP-Fortschreibung die Anzahl an potenziellen 
Siedlungsentwicklungsflächen sehr hoch war und absehbar über den 
noch zu ermittelnden Bedarf hinausging, wurden in einer Art Scree-
ning Kurz-Steckbriefen erstellt.  
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Sie folgten der Zielsetzung, frühzeitig die hinsichtlich der Umweltbe-
lange weitgehend ungeeigneten Flächen aus der Flächenkulisse zu 
entnehmen. Dabei wurde die Prüfung der Flächen auf solche umwelt-
relevanten Restriktionen beschränkt, die in der Planungspraxis re-
gelmäßig einer baulichen Entwicklung deutlich entgegenstehen. 

Aufgrund dieser Restriktionen und weiterer, v.a. solcher städtebauli-
cher Art, wurde die Anzahl der potenziellen Siedlungsentwicklungs-
flächen deutlich reduziert. Die Kurz-Steckbriefe wurden zur Offenlage 
um weitere Punkte ergänzt und manche Themen ausführlicher be-
handelt, sodass sie die inhaltlichen Vorgaben des BauGB zur Um-
weltprüfung erfüllen. 

Umweltprüfung  
zum Landschaftsplan 

Gemäß Umweltverwaltungsgesetz BW § 17 Abs. 1 in Verbindung mit 
Anlage 3 Nr.1.4 ist für den Landschaftsplan eine strategische Um-
weltprüfung durchzuführen. 

Die Daten zur Strategischen Umweltprüfung werden in tabellarischer 
Form dargestellt. Dadurch soll eine systematische und textlich knap-
pe Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Land-
schaftsplans auf die Schutzgüter des UVPG und UVwG BW ermög-
licht werden.  

Gliederung  Landschaftsplan, Umweltbericht zum FNP sowie Strategische Um-
weltprüfung werden in einem gemeinsamen Werk zusammengefasst 
(s. Abb. 2). 

Bewertung  Bewertungen der aktuellen Leistungs- / Funktionsfähigkeit der 
Schutzgüter erfolgen verbal-argumentativ. Soweit ein ordinale Bewer-
tung sinnvoll erscheint, wird sie mittels einer fünfstufigen Skala 
durchgeführt: 

 Leistung / 
Funktion 

keine/ 
sehr gering 

gering  mittel hoch 
sehr 
hoch 

 

 Abb. 3: Wertungsstufen bei der Beurteilung des Ist-Zustands 
 

1.2 Ziele des Umweltschutzes und gesetzliche Grundlagen 

Definition Umweltqualitätsziele definieren die anzustrebenden Umweltqualitäten 
eines Raums. Sie geben damit einerseits den Maßstab für die Beur-
teilung des IST-Zustands vor und stellen andererseits den Ausgangs-
punkt für die Entwicklung des Zielkonzepts des Landschaftsplans dar. 

Umweltqualitätsziele sind aus den Fachgesetzen und aus den Ziel-
setzungen der übergeordneten Planungsebenen abzuleiten.  

Nachfolgend werden schutzgutbezogen die für den Landschaftsplan 
bedeutsamen gesetzlichen Zielvorgaben in zusammenfassender form 
beschrieben. Die Zielsetzungen der übergeordneten Planungsebenen 
werden in Kapitel 3 dargestellt. 

Fachgesetze ¶ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, Zuletzt 
geändert durch Art. 1 G v. 20.07.2022 

¶ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.03.1998, zuletzt 
geändert durch Art. 7 Abs. 3 V v. 25.02.21  

¶ Wasserhaushaltgesetz (WHG) vom 31.07.2009, zuletzt geändert 
durch Art. 12 G v. 20.07.22  

¶ Baugesetzbuch (BauGB), Neufassung v. 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 G v. 20.07.2022 

¶ Naturschutzgesetz BW (NatSchG) vom 23. Juni 2015, zuletzt ge-
ändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 17.12.2020 
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¶ Klimaschutzgesetz (KSG BW) vom 23.Juli 2013, zuletzt geändert 
durch neu Einfügung § 4b und Neufassung von § 10 vom 
12.Oktober 2021 

¶ Bodenschutzgesetz BW (LBodSchAG) vom 14.12.2004, zuletzt 
geändert durch Art. 3 G v. 17.12.2020 

 
Umweltqualitätsziele für die einzelnen Schutzgüter 

Pflanzen und Tiere Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Na-
turschutzgesetzes Baden-Württemberg (NatSchG), insbesondere 

¶ Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt an Tier- und Pflan-
zenarten, der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen 
von Lebensgemeinschaften und Biotopen 

¶ Erhalt lebensfähiger Populationen wild lebender Tiere und Pflan-
zen einschließlich ihrer Lebensstätten 

¶ Ermöglichung des Austausches zwischen den Populationen sowie 
Wanderungen und Wiederbesiedlungen (Biotopverbund) 

¶ Entgegenwirken hinsichtlich Gefährdungen von vorkommenden 
Ökosystemen, Biotopen und Arten 

¶ Erhalt der strukturellen und geografischen Eigenheiten von Le-
bensgemeinschaften und Biotopen in einer repräsentativen Ver-
teilung 

Fläche, Boden und Wasser Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes und des Gesetzes zur 
Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (LBodSchAG), insbe-
sondere: 

¶ Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Leistungsfähig-
keit bzw. der Funktionen des Bodens 

¶ Abwehr schädlicher Bodenveränderungen 

¶ Weitestmögliche Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürli-
chen Bodenfunktionen sowie der Funktion als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte 

¶ Erstellung von Bodenschutzkonzepten und bodenkundliche Bau-
begleitung 

Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere 

¶ Erhalt der Böden, sodass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfül-
len können 

¶ Renaturierung nicht mehr genutzter versiegelter Flächen oder, 
soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 
Überlassen der natürlichen Entwicklung 

Vorgaben des Baugesetzbuches, insbesondere: 

¶ Grundsatz zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 
und Boden 

¶ Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 

¶ Umnutzung von landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen nur in notwendigem Umfang. 

Vorgaben des Wasserhaushaltgesetzes, insbesondere  

¶ Schutz der Gewässer (einschließlich der Gewässerrandstreifen) 
als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des 
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Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als 
nutzbares Gut 

¶ Keine Verschlechterung des ökologischen und chemischen Zu-
stands von Fließgewässern 

¶ Keine Verschlechterung des mengenmäßigen und chemischen 
Zustands des Grundwassers 

¶ Erhalt und Reaktivierung natürlicher Überschwemmungsgebiete  

¶ Ortsnahe Versickerung / Verrieselung von Niederschlagswasser 
oder Einleitung in ein Gewässer ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser, sofern dem keine wasserrechtlichen / öffentlich-
rechtlichen Vorschriften oder wasserwirtschaftliche Belange ent-
gegenstehen 

Luft / Klima Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesonde-
re 

¶ Schutz von Luft und Klima durch Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, insbesondere für Flächen mit günsti-
ger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und 
Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen 

Vorgaben des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg 

¶ Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

¶ Maßnahmen zur Energieeinsparung, effiziente Bereitstellung, 
Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie Aus-
bau erneuerbarer Energien kommt besondere Bedeutung zu 

Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB), insbesondere 

¶ Vermeidung von Emissionen 

¶ Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effizien-
te Nutzung von Energie 

¶ Den Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der 
Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung tragen 

Landschaftsbild;  
Erholungswert; 
Kultur- und Sachgüter 

Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesonde-
re 

¶ Dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes der Landschaft 

¶ Schutz und Zugänglich-Machen nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeigneter Flächen zum Zweck der Erholung in der freien 
Landschaft 

¶ Bewahrung der Naturlandschaften und historisch gewachsenen 
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenk-
mälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beein-
trächtigungen 

Mensch / Immissionen Vorgaben des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und 
untergesetzliche Normen zum Lärmschutz in Form der  

¶ Orientierungswerte der DIN 18005  

¶ Immissionsrichtwerte der TA Lärm  

¶ Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
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2. IST-Zustand 
2.1 Charakterisierung der Landschaft und Unterteilung in Teilräume  

Teilräume Unter Berücksichtigung ihrer gleichartigen Ausprägung von Landschafts-
stukturen und -funktionen sowie der prägenden Nutzungen wird der Pla-
nungsraum des GVV Staufen ï Münstertal in sechs Teilräume unterglie-
dert (s. Abb. 4).  

Neben ähnlichen strukturellen Gegebenheiten weisen die Teilräume re-
gelmäßig gleichartige Belastungen des Landschaftshaushalts auf, und 
lassen erwarten, dass die landschaftspflegerischen Zielsetzungen weitge-
hend übereinstimmen. 

 

Abb. 4: Gliederung des Plangebietes in Teilräume 
 

1.  Staufener Bucht [SB] 

Landschaftsgestalt · Von Ost-West verlaufende Bachläufe, die meist von Gehölzstreifen be-
gleitet werden, gliedern das Teilgebiet. Überwiegend ebenes bis welli-
ges Geländerelief, ackerbaulich geprägt 

· kompakte Ortslagen Staufen, Grunern und Wettelbrunn (mit Übergän-
gen in die Vorbergzone)  

Standortcharakter · Feinerdereiche Böden (Löss, Lehm) über Schotter; Braunerde und Pa-
rabraunerde, in Bachniederungen Aueboden und Gley 

· Porengrundwasserleiter mit hoher Ergiebigkeit 

· Anfälligkeit für Trockenheit in Dürreperioden  

· Großflächige Überschwemmungsgebiete und Starkregenrisikobereiche 
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1.  Staufener Bucht [SB] 

Funktion des Teilraums  
/ prägende Nutzungen 

· Siedlungsschwerpunkt (mit Übergängen in die Vorbergzone) mit Ver-
sorgungseinrichtungen und dichtem Straßennetz 

· Ackerbaulich geprägt, vereinzelt Fettwiesen und Obstwiesen. 

typische Biotope /-typen  · Feldhecken und gewässerbegleitende Gehölzstreifen, ansonsten arm 
an Biotopstrukturen 

Entwicklungstendenz · Schwerpunkt der Wohnbau- und Gewerbeentwicklung  

 

 2.  Staufener Vorbergzone [SV] 

Landschaftsgestalt · Von geologischen Bruchkanten geprägter Abfall vom Schwarzwald zur 
Staufener Bucht; kuppiges Geländerelief, herausragende Erhebung 
Schlossberg  

Standortcharakter · Mäßig frische bis mäßig trockene Standorte, meist Parabraunerde aus 
Lößlehm, daneben auch Braunerde und Stauwasserboden  

· Porengrundwasserleiter mit (sehr) geringer Ergiebigkeit 

Funktion des Teilraums  
/ prägende Nutzungen 

· Siedlungsfläche jüngerer Zeit. Siedlungsstruktur wenig kompakt 

· Weinbau, Obstbau, Ackerbau 

typische Biotope 
und Biotoptypen  

· Hohlwege, Trockenmauern, Feldhecken, Feldgehölze, naturnahe Bach-
abschnitte, Streuobst, Magerwiesen 

Entwicklungstendenz · Keine deutlichen Veränderungstendenzen 

 

 3.  Tallage unteres Münstertal [UM] 

Landschaftsgestalt · Breites, von Grünland und gehölzbegleitetem Neumagen geprägtes 
Sohlenkerbtal, das von steilen, meist bewaldeten Hängen begrenzt wird 

Standortcharakter · Wärmebegünstigtes breites Tal mit frischen bis feuchten vom Grund-
wasser beeinflusster Boden (Aueboden und Gley), Grundwasser in den 
oberen Kies- und Schotter-Ablagerungen mit Flurabstand (1 - ) 2,5 m; 
Grundwasserergiebigkeit mittel. 

· schmale Überschwemmungsbereiche entlang des Neumagens 

Funktion des Teilraums  
/ prägende Nutzungen 

· Ländlicher Raum, im Westen bandartige Siedlungsfläche und                     
- schwerpunkt, im Osten z.T. Streusiedlung am Talrand; 

· Als Folge hoher Erholungseignung: Starke, privat strukturierte touristi-
sche Wirtschaft. 

· Lokale Kaltlufttransportbahn mit hoher Volumenstromdichte 

typische Biotope 
und Biotoptypen  

· Grünland mittlerer Standorte (Fettwiesen) überwiegt; vereinzelt Mager-
wiesen, Streuobst- und Feuchtwiesen; Neumagen mit Auenwaldstreifen 

Entwicklungstendenz · Raum für weiteren Siedlungsentwicklungsbedarf;  

· Biotoptypen Magerwiesen, Streuobstwiesen und Feuchtwiesen im 
Rückgang 

 

 4.  Oberes Münstertal, Seitentäler und untere Offenland-Hanglagen [OM] 

Landschaftsgestalt · Schmale Sohlenkerbtäler und Muldentäler flankiert von mäßig steilen 
bis steilen Hängen. Sehr hohe Landschaftsbildwertigkeit: Häufig steil 
aufsteigende Sichtachsen in der Staffelung Tal ï offene Hanglage ï 
Wald. Überragendes Kloster St. Trudpert. 
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 4.  Oberes Münstertal, Seitentäler und untere Offenland-Hanglagen [OM] 

Standortcharakter · Frische bis feuchte vom Grundwasser beeinflusster Boden in Tallage 
(Aueboden / Gley), schmale Überschwemmungsbereiche an den Bä-
chen; 

· Hanglagen mit meist Paragneis, seltener Porphyr; Schatthänge oft mit 
Stauwasserböden (Pseudogley), die Sonnhänge mit Braunerden 

Funktion des Teilraums  
/ prägende Nutzungen 

· Siedlungsformen entlang der Straßen in Tallagen: Rotten (Gebäudehau-
fen) und Einzelhöfe locker gereiht, z.T. neuzeitlich auch kurze, reihenar-
tige Siedlungsverdichtungen (z. B. Spielweg); in Hanglagen Einzelhöfe 

· Grünland als Mähweiden, im Tal oft Wiesen, am Hang meist Beweidung 

· Hohe Erholungseignung/-nutzung: Starke, privat strukturierte touristi-
sche Wirtschaft.  

typische Biotope 
und Biotoptypen  

· Grünland mittlerer Standorte (Fettwiesen / -weiden), hohe Dichte wert-
voller Biotope: Magerrasen, Magerwiesen, Streuobst- und Nasswiesen; 
naturnahe Bachabschnitte /mit Auenwaldstreifen, Feldgehölze 

Entwicklungstendenz · Hoher Raumwiderstand gegen weitere Siedlungsentwicklung;  

· Rückgang an Biotoptypen insbesondere Magerwiesen 

 

 5.  Bewaldete Berglagen [WB] 

Landschaftsgestalt · Hanglagen mit überwiegend hoher Reliefenergie und tief eingeschnitte-
nen Tälern, gefällestarken Bachläufen, vereinzelt mit schroffen Felsbil-
dungen 

Standortcharakter · Silikatgestein (Paragneis, Porphyr) meist mit Braunerdeböden, die z. T. 
sauer und nährstoffverarmt (Podsolierung) sind; 

· Wasserspeichervermögen der Böden gering östlich Mulden auch mittel 

Funktion des Teilraums  
/ prägende Nutzungen 

· Waldbau 

· Schutzgebiete nach Wasser- und Naturschutzrecht 

· Hohe Erholungseignung und -nutzung 

typische Biotope 
und Biotoptypen  

· (Mäßig) bodensaure Wälder, mit dominanter Buche in Tieflagen, in mitt-
leren und Höhenlagen Tanne sowie Buche und Fichte. Schluchtwald, 
Erlen-Eschenwald; Offene Felsbildungen 

· Gewässerläufe meist wenig verändert / naturnah 

Entwicklungstendenz · Waldschäden insbesondere auf flachgründigen und südseitigen Stand-
orten überwiegend durch Klimawandel bedingt 

 

6. Offenland der Hochlagen [OH] 

Landschaftsgestalt · Teils steile, überwiegend aber sanfte Geländereliefformen mit Quellmul-
den und flachen Geländerücken; offenes Weideland mit Streusiedlung  

Standortcharakter · Silikatgestein (Paragneis, Quarzporphyr, Granit) mit überwiegend Brau-
nerdeböden, die z.T. sauer und nährstoffverarmt (podsoliert) sind; 

· Wasserspeichervermögen der Böden gering bis mittel, im Osten (Kluft-
speicher des Porphyr) und in Verebnungen mittel. 

Funktion des Teilraums  
/ prägende Nutzungen 

· Extensive Weidelandnutzung und Streusiedlung 

· Hohe Erholungseignung und -nutzung 

· Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 
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6. Offenland der Hochlagen [OH] 

typische Biotope 
und Biotoptypen  

· Sehr hohe Dichte wertvoller Biotope: Extensivgrünland mit Bodensauren 
Magerrasen, trockenen Heiden, Steinriegeln, Blockhalden, Sickerquel-
len, Nasswiesen und offenen Felsbildungen, Feldgehölzen und -hecken  

Entwicklungstendenz · Unternutzung des extensiven Grünlands führt zu Sukzession 

 

2.2 Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt 

2.2.1 Bestandsdarstellung und Beurteilungen der Leistungsfähigkeit und Belastungen 

Datengrundlagen ¶ FVA (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt) 2017: Anthro-
pogene Störungen und ihre Auswirkungen auf Wildtiere im 
Schwarzwaldñ ï Vorstudie, 46 S. 

¶ LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
BW) Fachplan Landesweiter Biotopverbund ï digitale Datensätze, 
sowie Arbeitshilfen (Stand: 07.10.2022) 

¶ LUBW, 2018: Arten, Biotope, Landschaft Schlüssel zum Erfassen, 
Beschreiben, Bewerten. 5., ergänzte und überarbeitete Auflage. 
266 S. 

¶ LUBW, Daten- und Kartendienst online, Natur und Landschaft, 
abgerufen am 12.01.2021 

¶ LUBW Daten- und Kartendienst online, Zielartenkonzept abgeru-
fen am 09.02.2021 

¶ Managementpläne der Natura 2000-Schutzgebiete ĂSchauins-
landñ, Markgrªfler H¿gelland mit Schwarzwaldhªngenñ, ĂSchºn-
berg mit Schwarzwaldhªngenñ, ĂBelchenñ (Stand: Beiratssitzung). 

Bestandsdarstellung  
geschützte Biotope  

Die naturschutzfachlichen bedeutsamen BIOTOPTYPEN werden mit 
Angaben zum Gesamtflächenumfang und der Anzahl an Einzelflä-
chen in Tab.1 dargestellt. Die Lage der geschützten Biotope ist (ohne 
Typendifferenzierung) } Karte 2.2 A zu entnehmen. 

Bestandsdarstellung alte 
Waldbestände 

In den Hochlagen des Plangebiets sind z.T. sehr alte und überregio-
nal bedeutsame sowie hochgradig gefährdete Buchenaltholzbestände 
(Bestandsalter teilweise über 180 Jahre) vorhanden.  

Bestandsdarstellung  
Lebensraumtypen  
und Arten der  
Natura 2000-Schutzgebiete 

Vier FFH-Gebiete liegen mit ihren Teilflächen im Plangebiet. Die Ziel-
setzung dieses europäischen Schutzgebietstyps und die räumliche 
Abgrenzung der FFH-Gebiete sind in } Karte 2.2 A dargestellt. 

¶ "Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen". Lage: Waldge-
biete im S¿den u. im ĂPfaffenbachñ und Bªche im M¿nstertalgrund 

¶ "Schönberg mit Schwarzwaldhängen". Lage: Kleine Waldfläche 
nordöstlich Kernort Staufen  

¶ "Belchen" im Süden von Münstertal  

¶ "Schauinslandñ (im Nordosten von Münstertal). Dieses Gebiet ist 
gleichzeitig europäisches Vogelschutzgebiet 

Für die einzelnen Schutzgebiete sind die Lebensraumtypen und Arten 
in Tabelle 2 und Tabelle 3 dargestellt. 
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Tabelle 1: Geschützte Biotope (Stand: 06.07.2022) 

 Biotop-Formation / Biotoptyp Status Fläche 

[ha] 

Anzahl  

Biotope 

Fläche 

[ha] 

Anzahl  

Biotope 

   Offenland Wald 

 Feuchte Standorte        

 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen § 38,7 70 1,1 4 

 Quellbereiche, naturnahe Bereiche von Fließgewäs-
sern einschließlich Ufer, überschwemmte Bereiche 

§ 22,3 57 103,0 151 

 Naturnahe Bruch-, Sumpf-, Auwälder (hier meist 
Auenwaldstreifen) 

§ 5,2 6 2,9 6 

 Sümpfe, Röhrichtbestände, Riede, Gewässervegeta-
tion 

§ 3,6 22 5,0 8 

 Natürliche und naturnahe Bereiche stehender Ge-
wässer einschließlich ihrer Ufer 

§ 0,8 4 0,7 20 

 Mittlere Standorte          

 Feldhecken, Feldgehölze 
 

§ 52,8 144 10,2 25 

 Streuobstwiesen § keine Daten 8,5 8 

 Magere Flachland-Mähwiesen § 161,2 259     

 Berg-Mähwiesen § 73,7 82     

 Trockene Standorte          

 Trocken-/Magerrasen, Wacholder-, Zwergstrauch-, 
Ginsterheiden, je einschließlich ihrer Staudensäume 

§ 251 142 62,2 36 

 Hohlwege, Trockenmauern, Steinriegel § 5,4 58 1,3 8 

 Gebüsche und naturnahe Wälder trockenwarmer 
Standorte jeweils einschließlich ihrer Staudensäume 

§ 1,8 1 8,6 8 

 Felsbildungen, Block-, Schutt- und Geröllhalden, 
Höhlen, Lehm- und Lösswände 

§ 1,4 31 124,5 265 

 Ausschließlich auf Forstflächen      

 Naturnahe Schlucht-, Blockhalden-
,Hangschuttwälder, regional seltene naturnahe 
Waldgesellschaften 

[§]   94,5 47 

 Tobel und Klingen im Wald, Kare und Toteislöcher 
im Wald mit naturnaher Begleitvegetation 

[§]   49,3 12,0 

 Krummholzgebüsche §   1,3 1 

 Biotope, nicht gesetzlich geschützt -   194,5 84 

  Summe 
 

617,7 
 

667,6  

 

 Legende  §   Geschütztes Biotop gem. § 30 BNatSchG  oder gem. § 33 NatSchG 

[§]   Geschütztes Biotop gem. § 30 a Landeswaldgesetz  

 

Tabelle 2: Lebensraumtypen der Natura 2000-Schutzgebiete 

  Natura-2000-Gebiet 
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 Nr. Lebensraumtyp Markg Belch Schönb Schau 

 3160 Dystrophe Seen - Ï - - 

 3260 Fließgewässer mit flutender Vegetation B A B X 

 4030 Trockene Heiden - A - Ï 

 51.30  Wacholderheiden - Ï - C 

 61.50 Boreo-Alpines Grasland - A  - 

 6210  Kalk-Magerrasen Ï - Ï - 

 6210  Kalk-Magerrasen (orchideenreich) Ï - Ï - 

 6230  Artenreiche Borstengrasrasen* - Ï - X 

 6431  Feuchte Hochstaudenfluren B Ï Ï Ï 

 6432 Subalpine Hochstaudenfluren - B - Ï 

 6510  Magere Flachland-Mähwiesen B Ï Ï - 

 6520 Berg-Mähwiesen - B - X 

 7130 Kalkreiche Niedermoore - Ï - - 

 7140  Übergangs- und Schwinggrasmoore - Ï - Ï 

 *7220 Kalktuffquellen - - Ï - 

 8110 Silikatschutthalden montan - - - Ï 

 8150 Silikatschutthalden B B - Ï 

 8210 Kalkfelsen m. Felsspaltenvegetation Ï Ï - - 

 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation B B B X 

 
8230 Pionierrasen auf Silikatfelskuppen - Ï - - 

 
8310 Höhlen und Balmen Ï Ï Ï - 

 
9110 Hainsimsen-Buchenwald B B Ï A 

 
9130 Waldmeister-Buchenwald B Ã Ï Ï 

 
9150 Orchideen-Buchenwald - - Ï - 

 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald  - Ï - 

 
9140 Subalpine Buchenwälder - B - Ï 

 
9180 Schlucht- und Hangmischwälder  B B Ï Ï 

 
91 E0 Auenwälder (Erle, Esche, Weide) B Ï Ï Ï 

 
9410 Bodensaure Nadelwälder - B - - 

 

Legende    -     Kein Lebensraumtyp dieses Natura 2000-Gebietes 

Ï  Lebensraumtyp dieses Natura 2000-Gebietes, tritt aber im Plangebiet nicht auf 

A / B / C:  hervorragend / gut / durchschnittlich ï beschränkt.  
 Der Lebensraum tritt im Plangebiet auf und weist im FFH-Gebiet insgesamt den 
 genannten Erhaltungszustand (A / B / C) auf   

X:   Erhaltungszustand variiert innerhalb des FFH-Gebiets  

Tabelle 3: Arten der Natura 2000-Schutzgebiete 
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  Natura-2000-Gebiet 

 Nr.    Art Markg Belch Schönb Schau 

Arten der FFH-Gebiete 1078  Spanische Flagge B B B B 

 1083  Hirschkäfer   B - B - 

 1092  Dohlenkrebs   C -  - 

 1083  Steinkrebs   A - B - 

 1163  Groppe - B A - 

 1166 Kammmolch - - B - 

 1193  Gelbbauchunke C - B - 

 1096  Bachneunauge - - B - 

 1308 Mopsfledermaus C - - - 

 1321  Wimperfledermaus     B B C C 

 1323  Bechsteinfledermaus B C C ? 

 1324  Großes Mausohr B B C C 

 1337  Biber - - - - 

 1361  Luchs - - - - 

 1381 Grünes Besenmoos A - C  

 1386  Grünes Koboldmoos A A - - 

 1387  Rogers Goldhaarmos B A A B 

 1421  Prächtiger Dünnfarn B - -  

Vogelarten  des  
Vogelschutzgebietes 

Auerhuhn    C 

Braunkehlchen    B 

 Grauspecht    B 

 Neuntöter    B 

 Ringdrossel    A 

 Schwarzkehlchen    B 

 Schwarzspecht    B 

 Zitronenzeisig    B 

 Wanderfalke    ? 

 Rotmilan und Schwarzmilan    Nahrungsgast 

 Wachtel    Status 
unklar 

 

Legende  -   Art ist in den Erhaltungszielen dieses Natura 2000-Gebietes nicht enthalten 

A / B /C  hervorragend / gut / durchschnittlich ï beschränkt.  
 Die Art tritt im Plangebiet auf und weist im FFH-Gebiet insgesamt den genann-
 ten Erhaltungszustand (A / B / C) auf 
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Tabelle 4: Typisierung der Grünlandbestände im Plangebiet  

Nährstoff-

versorgung 

trockene Standorte mittlere Standorte feuchte  

Standorte 

 
mager 

 
 ̈ 

 

Borstgrasrasen 

Flügelginsterweide u. Säume 

 
 
 

 
 

Kleinseggenried  

 
 ̈

 

Rot- / Schafschwingelweide  
(inkl. montane "Arnica-Weide") 

Mäh-Umtriebsweide mäßig gedüngt 

 

 

 

Nasswiesen 
Röhrichte, 

Großseggenried 

 ̈
 
 

fett 

 Magere Flachland-Mähwiese 
Berg-Mähwiese 

Streuobstbestand 

 

Fettwiesen 
 

Beurteilung der  
Leistungsfähigkeit 

Die Tabellen 1 und 2 stellen die naturschutzfachlich wertgebenden 
Biotope und FFH-Lebensraumtypen dar. 
Zu Vorkommen und Verbreitung von wertgebenden Tier- und Pflan-
zenarten stehen ï mit Ausnahme der Arten der Natura 2000-
Schutzgebiete (s. Tab. 3.) ï deutlich weniger Daten zur Verfügung. 
Eine Quelle für naturschutzfachliche Zielarten im Plangebiet bietet 
das Zielartenkonzept.  
Das Zielartenkonzept (ZAK) Baden-Württemberg bietet mit einem 
Kenntnisstand aus dem Jahr 2009 auf Grundlage der Auswertung 
landesweit verfügbarer digitaler Landschaftsdaten und vorhandenem 
Expertenwissen Hinweise zur Verbreitung ausgewählter Zielarten des 
Naturschutzes (Vögel, Amphibien/Reptilien, Heuschrecken und Tag-
falter/Widderchen). Die darin für ein Gemeindegebiet genannten Ar-
ten müssen i. d. R. vor Ort überprüft werden. Im Rahmen der Land-
schaftsplanerstellung wurden keine vor-Ort-Erfassungen durchge-
führt.  
Im ZAK sind für die beiden Gemeinden folgende Tierarten zugeord-
net: 

Tabelle 5: Übersicht über die im ZAK zugeordneten Tierarten 
  Staufen Münstertal 

V
ö

g
e

l Wiesenpiper X X 

Bergpiper X X 

Zitronenzeisig X X 

Grauammer X X 

Zippammer X X 

Zaunammer X  

Wendelhals X X 

Rotkopfwürger X  

Heidelerche X  

Rebhuhn X  

Berglaubsänger X X 

Dreizehenspecht X X 

Braunkehlchen X X 

Auerhuhn X X 

Haselhuhn X X 

Wiedehopf X  
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Kiebitz X  

S
c
h

m
e

tt
e

rl
in

g
e

 

Mittlerer Perlmutterfalter X X 

Hochmoor-Perlmutterfalter X X 

Randring-Perlmutterfalter X X 

Natterwurz-Perlmutterfalter X X 

Brombeer-Perlmutterfalter X  

Weißer Waldportier X X 

Großes Wiesenvögelchen X X 

Hochmoor-Gelbling X X 

Alexis-Bläuling X X 

Großer Eisvogel X X 

Violetter Feuerfalter X X 

Großer Feuerfalter X X 

Lilagold-Feuerfalter X X 

Dukaten-Feuerfalter X X 

Schwarzfleckiger Ameisen-Bläuling X X 

Wegerich-Scheckenfalter X X 

Westlicher Scheckenfalter  X 

Blaukernauge X  

Großer Fuchs X X 

Hochmoor-Bläuling X X 

Graublauer Bläuling X X 

Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalter X X 

Platterbsen-Widderchen X X 

H
e

u
s
c
h

re
c
k
e

n
 

Italienische Schönschrecke X X 

Warzenbeißer X X 

Gottesanbeterin X X 

Östliche Grille X  

Rotflügelige Ödlandschrecke X X 

Rotleibiger Grashüpfer X X 

Braunfleckige Beißschrecke X X 

Wanstschrecke X X 

Rotflügelige Schnarrschrecke X X 

Gebirgsgrashüpfer X X 

Kleiner Heidegrashüpfer X X 

Sumpfschrecke X X 

A
m

p
h

ib
ie

n 

Geburtshelferkröte X X 

Gelbbauchunke X X 

Kreuzkröte X X 

Laubfrosch X X 

Kammmolch X  

R
e

p
ti
lie

n 

Westliche Smaragdeidechse X  

Mauereidechse X X 

Aspisviper X X 

Kreuzotter X X 

 
 
 
 

In der Niederungslandschaft nördlich von Wettelbrunn sind regional-
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bedeutsame Restvorkommen von Feldvögeln (z.B. Kiebitz) bekannt. 
Im Jahr 2015 wurden von sechs Brutpaaren sechs Jungtiere flügge 
was gemäß den Autoren einen hohen Wert darstellt (Opitz, 2016). 
Im Rahmen der Erstellung des Zielkonzepts dieses Landschaftsplans 
einschließlich Biotopverbund (s. Kap 3) wurde das ZAK ausgewertet 
und ortskundige Experten zu Zielarten befragt. Die daraus resultie-
renden lokale Zielarten werden in Kap 3 genannt. 
Entsprechend ihrer artspezifischen Lebensraumansprüche treten die 
Zielarten überwiegend in den entsprechenden, in Tabellen 2 und 3 
gelisteten, Biotopen bzw. Lebensraumtypen auf, die somit auch den 
Großteil der aus Artenschutzsicht wertgebenden Flächen darstellen. 
Ergänzend müssen allerdings auch die von Feldvögeln (u.a. der o.g. 
Kiebitz) besiedelten Ackerflächen genannt werden; diese unterliegen 
keinem gesetzlichen Schutz, sind aber für den Schutz der gefährde-
ten Feldvogelarten von essenzieller Bedeutung. 
Auf Grundlage seines umfangreichen Datenbestandes stellt das ZAK 
für jede Kommune die besondere Schutzverantwortungen aus lan-
desweiter Sicht dar. Für die beiden Gemeinden besteht demnach 
eine besondere Schutzverantwortung für folgende Arten-
Lebensräume bzw. Habitatstrukturtypen: 

¶ Staufen: 

ī Größere Stillgewässer 
ī Nährstoffreiches Feucht- und Nassgrünland 
ī Ackergebiete mit tierökologischer Standort-/ Klimagunst  

¶ Münstertal: 

ī Höhlen und Stollen 
ī Mittleres Grünland 
ī Naturnahe Quellen 
ī Nicht-Kalkfelsen, Blockhalden 
ī Nährstoffarmes (Wechsel-)Feucht- und Nassgrünland 
ī Nährstoffreiches Feucht- und Nassgrünland 

Belastungen / Konflikte 
 

In Tab. 4 werden für diejenigen Biotoptypen, die in qualitativer oder 
quantitativer Hinsicht einer Verschlechterung ihres Bestandes unter-
liegen, die verursachenden Prozesse bzw. Nutzungsänderungen ge-
nannt. 

 

Tabelle 6: Beeinträchtigungen und Belastungsrisiken für wertvolle Biotope 

Biotop / Lebensraum Konflikte / Belastungen 

Seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, Sümpfe, Röh-
richtbestände, Riede,  

In Tallagen: Umwandlung zu Intensivgrünland verbunden mit Entwässerungsmaß-
nahmen. 
In Berglagen wenig Veränderung 

Quellbereiche In Berglagen durch unangepasste Beweidung: Trittschäden und Nährstoffeintrag 
verändern Vegetation und Boden 

Quellfassungen 

naturnahe Bereiche von Fließ-
gewässern einschließlich Ufer 

Unverträgliche Nutzungen innerhalb des gesetzlichen Gewässerrandstreifens (im 
Offenland 10 m): Uferverbauung, Ablagerungen, Ackerbau, Hausgärten. 

Etablierung gebietsfremder invasiver Arten (Staudenknöterich, amerikanischer 
Flusskrebs) zu Lasten heimischer Arten 

Naturnahe Auwaldstreifen Verdrängen der natürlichen Vegetation durch Neophyten (Indisches Springkraut, 
Staudenknöterich) 

Feldhecken, Feldgehölze 
 

Unmittelbares Angrenzen von Äckern, dadurch keine Ausbildung von Hochstau-
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Biotop / Lebensraum Konflikte / Belastungen 

densäumen 

Streuobstwiesen Nutzungsaufgabe, Überaltern des Hochstammobstbaumbestands, Nutzungsum-
wandlung bzw. Sukzessiver Flächenschwund; Siedlungsentwicklung 

Magere  
Flachland-Mähwiesen 

In Tallagen: Umwandlung zu ertragreicherem Intensivgrünland (Erhöhung Dünger-
menge und Anzahl der Schnitte. Umwandlung zu Siedlungsfläche 

Trocken-/Magerrasen, Wa-
cholder-, Zwergstrauch-, Gins-
terheiden, je einschließlich 
ihrer Staudensäume 

Verbrachungsrisiko durch geringes Nutzungsinteresse dieser ertragsarmen Grün-
landbestände. Flächenverluste jedoch gering, aufgrund Aktivitäten der Weidege-
nossenschaften und Naturschutzmitteln 

Felsbildungen, Block-, Schutt- 
und Geröllhalden, Höhlen, 
Lehm- / Lösswände 

Veränderung der Kraut-, Gras-, Moos-, Flechtenvegetation durch beschattenden 
Gehölzaufwuchs im nahen Umfeld  

Naturnahe Wälder trocken-
warmer Standorte, Schlucht-, 
Blockhalden und Hangschutt-
wälder, regional seltene natur-
nahe Waldgesellschaften 

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft keine erheblichen Konflikte. 
Jedoch: 

Waldschäden aufgrund Klimawandel, insbesondere auf sonnexponierten Hang-
standorten. Fortbestand der bisherigen Baumartenzusammensetzung fraglich 

Beunruhigung von Rückzugsgebieten der Waldtiere durch raumgreifende Erho-
lungsnutzung zu fast allen Jahres-/ Tageszeiten Wälder allgemein 

Ackerflächen Minimierung der Lebensraumfunktion für Tier- / Pflanzengemeinschaften aufgrund 
(ordnungsgemäßer) intensiver Landbewirtschaftung: Dicht geschlossener Aufwuchs 
von Kulturpflanzen, fehlende Feldraine, Herbizide / Insektizide 

 

Weiterhin gültig in den  
Landschaftsplänen 1996/97 
(S) Staufen, (M) Münstertal 

¶ Beschreibung der Biotoptypen, Vegetation, und Flora in Kap 5.4.4 
(M) bzw. in Kapitel 3.5 (S) 

 
2.2.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen 

Schutzgebiete Eine Darstellung der Schutzgebiete des Plangebietes findet sich in 
Form von Kurztext und Kartendarstellung in } Karte 2.2, Teilkarte B: 

¶ Natura 2000-Schutzgebiete: Vier FFH-Gebiete und 1 Vogelschutz-
gebiet, die zumindest mit Teilflächen im Plangebiet liegen  

¶ Naturschutzgebiete (ĂBelchenñ und ĂSchauinslandñ) 

¶ Waldschutzgebiet (Schonwald ĂHºllenbergñ) 

¶ Landschaftsschutzgebiete (ĂSchauinslandñ und ĂSchlossbergñ) 

¶ Flächenhafte Naturdenkmäler: Fünf FND liegen im Plangebiet 

¶ Vorrangbereiche für Naturschutz und Landschaftspflege 

Geschützte Flächen Geschützte Flächen werden in } Karte 2.2, Teilkarte A dargestellt. 
Dazu gehören: 

¶ gesetzlich geschützte Biotope des Offenlands  

¶ gesetzlich geschützte Biotope des Waldes  

¶ Die innerhalb FFH-Gebiete konkret erfassten Flächen mit ge-
schützten Lebensraumtypen  

¶ Die innerhalb FFH-Gebiete konkret erfassten Lebensstätten der 
Tierarten, die in diesem FFH-Gebiet geschützt sind  

¶ FFH-Mähwiesen (Ab 1. März 2022 zählen artenreiche Mähwiesen 
(FFH-Lebensraumtypen 6510 ĂMagere Flachland-Mªhwiesenñ und 
6520 ĂBerg-Mªhwiesenñ) zu den gesetzlich gesch¿tzten Biotopen. 
Die Daten hier jedoch noch separat aufgeführt): FFH-Mähwiesen 
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sind artenreiche, extensiv bewirtschaftete Mähwiesen die im Plan-
gebiet überwiegend als Magere Flachland-Mähwiesen und nur 
vereinzelt als Berg-Mähwiesen auftreten. Die Mähwiesen liegen 
zum Teil innerhalb der FFH-Gebiete (hier gilt Gebietsschutz), aber 
auch außerhalb von FFH-Gebieten, wo sie dem Schutzregime des 
Umweltschadensgesetz in Verbindung mit § 19 BNatSchG unter-
liegen. Im Falle eines Verlustes von FFH-Mähwiesen besteht eine 
Pflicht zur Wiederherstellungdurch die verantwortliche Person, ex-
plizit auch für Wiesen außerhalb von FFH-Gebieten (nach § 19 
Abs. 4 BNatSchG). 

¶ Ebenfalls gesetzlich geschützt, aber mangels einer Datengrundla-
ge nicht darstellbar sind Streuobstbestände ab einer Größe von 
1.500 qm 

Fachplanungen/ 
Biotopverbund 

BIOTOPVERBUND OFFENLAND: Für das Land Baden-Württemberg liegt 
ein ĂFachplan landesweiter Biotopverbundñ vor. ĂZiel des landeswei-
ten Biotopverbunds ist es - neben der nachhaltigen Sicherung heimi-
scher Arten, Artengemeinschaften und ihrer Lebensräume - funkti-
onsfähige, ökologische Wechselbeziehungen in der Landschaft zu 
bewahren, wieder herzustellen und zu entwickeln. Der Biotopverbund 
gewährleistet in unseren stark zersiedelten und zerschnittenen Land-
schaften den genetischen Austausch zwischen den Populationen und 
ermöglicht Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse.ñ 
(www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ biotopver-
bund, 23.02.2021). Die Daten des Fachplans Landesweiter Bio-
topverbund im Offenland sind in der Karte 2.9 dargestellt. Die Kern-
flächen des Biotopverbunds trockener, feuchter und mittlerer Standor-
te orientieren sich v.a. entlang der Siedlungsränder der beiden Ge-
meinden. Die Kernflächen stellen dabei häufig gesetzlich geschützte 
Biotope dar, wie z.B. Magerrasen und Wacholderheiden (trockene 
Standorte), Mähwiesen, Feldhecken / -gehölze und Streuobstwiesen 
(mittlere Standorte) und Nasswiesen sowie Fließgewässer und deren 
Ufer (feuchte Standorte). 

Die Feldvogelkulisse des Fachplans stellt v.a. nördlich von Wettel-
brunn und Grunern sowie dazwischen als auch nördlich des Schloss-
bergs Entwicklungsflächen für Halboffenland dar. Diese sind als Er-
weiterung der Fachplankulisse Offenland gedacht und sollen für 
Feldvogel-Arten wie Feldlerche und Rebhuhn, die bisher in der 
Schutzstrategie Offenland zu wenig berücksichtigt waren, mehr offe-
ne, kulissenferne Äcker schützen. Nordwestllich von Staufen sind 
zwei kleinere Teilflächen als prioritäre Offenlandflächen dargestellt. In 
den Hochlagen des Münstertals als auch kleinflächig im Norden von 
Staufen als auch s¿dlich von Wettelbrunn sind Flªchen als ĂSonstige 
Flªchenñ dargestellt. Diese umfassen mindestens 30 ha bis maximal 
100 ha. 

In Fachplankulisse Gewässerlandschaften sind verschiedene Barrie-
ren innerhalb der Gewässer dargestellt. Dabei handelt es sich v.a. 
Sohlenbauwerke inkl. Abstürze. Außerdem, aber in deutlich geringe-
rer Anzahl, um Regelungsbauwerke, Stauanlagen und Wasserkraft-
anlagen. Linienhafte Barrieren im Gewässerverbund stellen Verdo-
lungen oder Trogbrücken dar. Außerdem werden Barrieren für die 
Auenentwicklung dargestellt. Dabei handelt es sich v.a. um die (oft in 
der direkten Nähe zum Gewässer verlaufenden) Straßen und um die 
Bahnstrecke sowie auch um den Siedlungsraum.  
Neben Barrieren sind auch Entwicklungspotenziale dargestellt. Dabei 
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handelt es sich um Standorte mit ganzjährigem oder zeitweisen 
Grundwassereinfluss bis 1 m Flurabstand dar.  

Außerdem werden Kernflächen und -räume dargestellt. Bei den Kern-
flächen handelt es sich um auengebundene Biotope, Feuchtgebiete 
nach Biotop- und MAP-Kartierung, MAP-Lebensstätten von Arten der 
Fließgewässer und Auen, ASP-Flächen von Arten der Fließgewässer 
und Auen und um Kernflächen des Biotopverbunds Offenland. Zu  
Kernräumen werden alle Kernflächen in einer Distanz bis maximal 
200 m zueinander zusammengefasst.   

Neben den beschriebenen Daten sind auch Planungshinweise vor-
handen. Dabei handelt es sich um die Lebensstätte von Krebsen so-
wie um die Vorkommen von geschützten Mager- und Trockenbioto-
pen.  

BIOTOPVERBUND FÜR WALDGEBUNDENE ARTEN: Für den Verbund von 
Waldflächen liegt eine abgeschlossene Fachplanung des General-
wildwegeplans Baden-Württemberg vor. Der Wildtierkorridor wird in } 
Karte 2.9 dargestellt. 

§ 22 Naturschutzgesetz BW gibt vor: In Baden-Württemberg wird auf 
der Grundlage des vorliegenden Fachplans Landesweiter Biotopver-
bund einschließlich des Generalwildwegeplans ein Netz räumlich und 
funktional verbundener Biotope geschaffen. Ziel ist es, bis zum Jahr 
2030 den Biotopverbund auf mindestens 15 % Offenland der Landes-
fläche auszubauen (10 % bis 2023 und 13 % bis 2027). Für die Um-
setzung erstellen die Gemeinden für ihr Gebiet auf Grundlage des 
Fachplans Landesweiter Biotopverbund einschließlich des General-
wildwegeplans Biotopverbundpläne oder passen die Landschafts- 
oder Grünordnungspläne an. Der Biotopverbund ist im Rahmen der 
Regionalpläne und der Flächennutzungspläne soweit erforderlich und 
geeignet jeweils planungsrechtlich zu sichern.  Das Biotopverbund-
konzept des GVV Staufen-Münstertal wird im Kap. 3.1.2 dargestellt. 

Managementpläne Für jedes der Natura 2000-Schutzgebiete des Plangebiets (vier FFH-
Gebiete, ein Europäisches Vogelschutzgebiet) wurde ein Natura 
2000-Managementplan (MaP) erstellt. Dieser behördenverbindliche 
Fachplan beinhaltet eine  

¶ Zustandserfassung und -bewertung der europäisch bedeutsamen 
Lebensraumtypen und Arten 

¶ Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie Maßnahmen zur Siche-
rung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 
der Lebensraumtypen und Arten des Natura 2000-Gebietes.  

Die Managementpläne zu den Natura 2000-Schutzgebieten sind mit 
Text und Karten abrufbar unter www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-endfassungen. 

Aktionsplan Auerhuhn DER AKTIONSPLAN AUERHUHN (MLR, 2008) stellt ein umfassendes 
Artenschutzkonzept zum Erhalt des Auerhuhns im Schwarzwald dar. 
Dieser enthält rechtliche Grundlagen, die wissenschaftliche Herlei-
tung des Flächenkonzepts sowie detaillierte Handlungsempfehlungen 
für sechs Handlungsfelder (Habitatgestaltung, Tourismus & Freizeit-
nutzung, Jagd, Infrastrukturelle Projekte & Windenergienutzung, Wis-
senschaftliche Begleitung und Transfer & Kommunikation) mit insge-
samt über 100 Einzelmaßnahmen zum Schutz des Auerhuhns im 
Schwarzwald.  
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Landschaftsrahmenplan (nur 
Teil Raumanalyse) 

GEMÄß DER RAUMANALYSE DES LANDSCHAFTSRAHMENPLANS (REGIO-

NALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN wird das Plangebiet folgender-
maßen bewertet: 

GESAMTBEWERTUNG SCHUTZGUT ARTEN UND LEBENSRÄUME: 

Der überwiegende Teil ist als sonstige Freiraumbereiche (Datenlü-
cken) dargestellt.  
Auf der Gemarkung Staufen hat der nordwestliche Bereich sowie ein 
Abschnitt Richtung Untermünstertal eine Bewertung. Hierbei handelt 
es sich um Biotopkomplexe von geringer bis mittlerer Bedeutung. 

Der Bereich nördlich von Staufen (Schlossberg) wird großflächig mit 
einer hohen Bedeutung bewertet. Ebenso der Neumagen ab dem 
Ortsausgang Staufen flussabwärts, eine kleine Fläche westlich Gru-
nern sowie ein Feldgehölz entlang des Neugrabens Nordwestlich von 
Grunern. Dabei handelt es sich somit um Biotopkomplexe von lan-
desweiter oder regionaler bzw. hoher Bedeutung, aktuell für die Fau-
na wichtige Bereiche von landesweiter, überregionaler oder regiona-
ler Bedeutung, Bereiche, die die naturschutzfachlichen Kriterien für 
die Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllen oder sonstige Berei-
che mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (z.B. struk-
turreiche Waldbestände mit hohem Eichenanteil oder besondere Be-
deutung für den Artenschutz). Sehr wenige und sehr kleinflächige 
Bereiche erhalten die Bewertung keine bis sehr geringe Bedeutung.  

Auf der Gemarkung Münstertal haben vereinzelte Flächen eine hohe 
Bedeutung und drei Bereiche eine sehr hohe Bedeutung. Bei Letzte-
ren handelt es sich um Biotopkomplexe von europa- oder bundeswei-
ter bzw. sehr hoher Bedeutung. Es handelt sich dabei überwiegend 
um Waldflächen, welchen eine wichtige Bedeutung für die Fauna 
zugeordnet wurde.  

WERTGEBENDE FUNKTION: 

Als wertgebende Funktion ist die aktuelle Bedeutung für die Fauna 
angegeben. Dies deckt sich fast vollständig mit den Bereichen, denen 
eine hohe oder sehr hohe Bedeutung zugesprochen wurde. 



 
  

Gemeindeverwaltungsverband Staufen ï Münstertal, Landschaftsplan und Umweltbericht zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht z Flächennut-
zungsplan 21 
Stand: 04.11.2022 

 
Abbildung 1: Kartenausschnitt (Gemarkung Staufen und M¿nstertal) des Kartenteils ĂSchutzgut Arten und Lebensräume; Blatt 
Süd) aus der Raumanalyse des Landschaftsrahmenplan des Regionalverbands Südlicher Oberrhein (2013) 

 

 
 

Landschaftsrahmenplan (nur 
Teil Raumanalyse) 

REGIONALER BIOTOPVERBUND: 

In der Kartendarstellung des Biotopverbunds sind die Schutzgebiete 
(FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete und Bannwälder / Schonwälder) 
flächig über beide Gemarkungsgrenzen dargestellt. Außerdem wird 
der Wildtierkorridor (Korridore des überregionalen Populationsver-
bundes für mobile, waldassoziierte, terrestrische Säugetiere) welcher 
zwischen den beiden Gemeinde (fast identisch mit der Gemarkungs-
grenze) verläuft, dargestellt.  






















